
Info an die Lohnbuchhaltung: Freiwillige Krankenversicherung (Firmenzahler) ab 2015 
 
Sehr geehrte BauSU-Lohn-Anwender, 
 
aufgrund der neuen Berechnung des kassenindividuellen Zusatzbeitrages mussten wir für die Berechnungen der 
freiwillig versicherten Arbeitnehmer (Firmenzahler KV-Beitragsgruppe 9) ab 2015 eine Änderung vornehmen. 
 
Bisher haben Sie bei diesen Mitarbeitern in den Stammdaten immer die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile 
eingetragen. Dies ist für die Firmenzahler nun nicht mehr nötig. Sollten Sie Werte eingetragen haben, dann werden 
diese zukünftig nicht mehr berücksichtigt. 
 
Beachten Sie bitte jetzt nur die Art der Arbeitgeberzuschussberechnung. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

1. Zuschuss nach Entgelt 
2. Höchstzuschuss nach BBG 

Beispiel (Zuschuss GKV): 
Jahr:                 2015 
BBG:                 4.125,00 EUR 
lfd. Entgelt:         3.500,00 EUR 
(Jahresarbeitsentgeltgrenze wird durch Einmalbezüge überschritten) 
 
allg. Beitragssatz KV                   14,6% 
hälftiger  BS                               7,3% 
Freiwilliger Beitrag                      602,25 EUR 
(BBG: 4.125,00 EUR x 14,6%) 
 
Zuschussmöglichkeiten: 
 

1. Zuschuss nach Entgelt                 255,50 EUR 
(3.500,00 EUR x 7,3%) 

 
2. Höchstzuschuss nach BBG:          301,13 EUR 

(4.125,00 EUR x 7,3%) 
 
Die Steuerung der beiden Berechnungsarten erfolgt ab 2015 über den Haken „AG-Zuschuss auf Basis 
BemGrenze“. 
 
Ist kein Haken gesetzt, erfolgt die Berechnung über das Entgelt. Ist er gesetzt, dann wird der Höchstzuschuss nach 
BBG angenommen. 
Der Haken steht Ihnen ab der BauSU-Version 37.0.628 im Dialog 1124 Seite 3 „SV“ zur Verfügung. 

 
 
Freundliche Grüße 
Ihr BauSU Team                                                                                                                                  30. Januar 2015 


